
Ergebnisse unserer Aktivitäten 
 

im Rahmen der von der Landesregierung beabsichtigten 
 

Novellierung des Landesjagdgesetzes 
 
Über unsere Aktivitäten haben wir in regelmäßigen Abständen sowohl in „Jagd & Jäger“ als 
auch auf andere Weise ausführlich informiert. 

Unsere beiden jüngsten Gespräche 

• am 28. Januar 2010 mit Ministerpräsident Beck und Ministerin Conrad und 
• am 5. Februar 2010 mit Vertretern der obersten Jagdbehörde 

haben uns erstmals konkrete Erkenntnisse gebracht, in welchen Punkten der Gesetzesnovel-
le die Landesregierung bereit ist, uns entgegenzukommen, bzw. in welchen Punkten wir 
noch im Rahmen der anstehenden parlamentarischen Beratungen „nachhaken“ müssen. 

Um die Systematik des Gesetzentwurfes beizubehalten, sollen nachfolgend die Gesetzespas-
sagen aufgelistet und kommentiert werden, bei denen unsere Bemühungen aller Voraussicht 
nach von Erfolg gekrönt sein werden, bzw. wo uns zumindest mehr oder weniger akzeptable 
Kompromisse in Aussicht gestellt wurden. 
 
§ 1 „Gesetzeszweck“ 
In Abs. 8 soll auch das „Kulturgut“ als zu sicherndes Element des Jagdgesetzes festgeschrie-
ben werden. 
 
§ 2 „Inhalt des Jagdrechts“ 
In Abs. 4 hatten wir angeregt, dass sich auch die „Ausbildung und Prüfung brauchbarer Jagd-
hunde“ auf die Jagdausübung erstrecken soll. Dies soll in § 36 („Bereithaltung brauchbarer 
Jagdhunde“) festgeschrieben werden. 

In einem neu hinzuzufügenden Absatz soll geregelt werden: „Bei der Ausübung der Jagd sind 
die insbesondere dem Tierschutz dienenden Grundsätze der Weidgerechtigkeit zu beach-
ten.“ 
 
§ 4 „Ablieferungs- und Anzeigepflicht“ 
Abs. 2 wird – auf unsere Empfehlung hin – wie folgt abgeändert: „Wer bewegungsunfähiges 
oder verendetes Wild (vorher: „Schalenwild“) in der freien Natur…“ 
 
§ 5 „Tierarten“ 
Folgender neuer Absatz wird hinzugefügt: „Zum Hochwild gehören Schalenwild außer Reh-
wild, ferner Auerwild. Alles übrige Wild gehört zum Niederwild. 
 
 
 



§ 12 „Bewirtschaftungsbezirke und Hegegemeinschaften“ 
Es wurde vereinbart, dass die „Verordnung über die Bewirtschaftungsbezirke…“ unter Ein-
bindung des LJV angepasst wird, und zwar so, dass eine in Teilschritten zu erreichende le-
bensraumbezogene Betrachtungsweise als Zielrichtung vorgegeben wird. Dabei soll auf die 
(bislang noch festgeschriebene) Festlegung von Höchstwilddichten verzichtet werden. Diese 
Absicht soll im Gesetzentwurf u.a. dadurch Berücksichtigung finden, 

• dass der in Abs. 1 ursprünglich vorgesehene Halbsatz („eine Ausdehnung ihres Le-

bensraumes auf Gebiete außerhalb der Bewirtschaftungsbezirke ist auszuschließen“) 
entfallen soll (ist noch nicht ganz sicher, wird aber wohlwollend geprüft) und 

• dass das fachlich zuständige Ministerium in Absatz 2 – unter anderem – ermächtigt 
wird, durch Rechtsverordnung „Verfahren zur Überprüfung von Außengrenzen (der 
Bewirtschaftungsbezirke) zu regeln“. 

Die von uns in § 12 Abs. 4 vorgeschlagene Auflistung der „Aufgaben der Hegegemeinschaf-
ten“ soll nicht ins Landesjagdgesetz, sondern in die entsprechende „Rechtsverordnung über 
die Hegegemeinschaften“ aufgenommen werden. 
 
§ 13 „Jagdpacht“ 
Die in Abs. 3 enthaltene Regelung, wonach ein Jagdpächter nicht mehr als 1.000 ha pachten 
darf, soll so geändert werden, dass sich diese 1.000 ha nur auf die tatsächlich bejagbare Flä-
che (ohne befriedete Bezirke) beziehen. 

Die in Abs. 4 vorgesehene Mindestpachtdauer von fünf Jahren soll wie folgt geändert wer-
den: 

„Die Pachtdauer soll mindestens acht Jahre betragen. In begründeten Fällen, ins-

besondere wenn dies aufgrund der lokalen Jagdpachtlage oder der besonderen Ge-

fahrgeneigtheit des Jagdbezirkes gegenüber Wildschäden notwendig ist, kann sie 

bis auf fünf Jahre abgesenkt werden.“ 

Anmerkung: Trotz Massiver Interventionen unsererseits zeigten sich unsere Gesprächspart-
ner in diesem Punkt sehr „hartleibig“. Mit dieser Regelung erklärten wir uns insbesondere im 
Hinblick auf die damit verbundene Zersplitterung des Bundesjagdrechts nicht einverstanden. 
Als Kompromiss könnten wir uns ggfls. eine Soll-Regelung von neun oder zehn Jahren vor-
stellen. 
 
§ 14 „Höchstzahl der jagdausübungsberechtigten Personen“ 
Bisher sah der Entwurf vor: Bis 150 ha zwei Pächter, für je weitere 75 ha einen weiteren 
Pächter. Hier boten uns die Gesprächspartner – in Anlehnung an die baden-württemberger 
Regelung – einen Kompromiss an: 

„In einem Jagdbezirk bis zu 250 Hektar dürfen nicht mehr als drei Personen jagd-

ausübungsberechtigt sein. In größeren Jagdbezirken darf für je weitere angefange-

ne 100 Hektar eine weitere Person jagdausübungsberechtigt sein.“ 

Bei einem Beispielrevier von 700 ha Größe würde das bedeuten: 

● Derzeit noch gültige Regelung: 4 Pächter 
● Regelung im Novellierungsentwurf: 9 Pächter 
● “Baden-württemberger Regelung“ (Kompromiss): 8 Pächter 

 



§ 15 „Jagderlaubnisse, Jagdgäste“ 
Hier hat man uns – als Kompromiss – folgenden Zusatz angeboten: 

„Jagderlaubnisse dürfen nur in dem Umfang erteilt werden, dass die Ziele dieses 

Gesetzes, insbesondere die sichere und nachhaltige Jagdausübung, nicht beein-

trächtigt werden.“ 

Darüber ist man – vorbehaltlich der Zustimmung durch die Fraktion – bereit, in der Begrün-
dung zum künftigen Landesjagdgesetz eine „Orientierungsgröße“ anzugeben. 

Über diesen Kompromiss hinaus waren die Gesprächspartner unter keinen Umständen zu 
einer Begrenzung der Anzahl der Jagderlaubnisscheine bereit. 
 
§ 22 „Sachliche Verbote“ 
In Abs. 1 Nr. 4 e) soll – entsprechend dem Vorschlag des LJV – folgendes Verbot hinzugefügt 
werden: „Verboten ist… 

…auf Wild mit halbautomatischen Waffen oder automatischen Waffen, die mehr 

als zwei Patronen in das Magazin aufnehmen können, zu schießen.“ 

 
§ 25 „Beunruhigen von Wild, Störung der Jagd“ 
Hier wird in Abs. 1 – entsprechend der Forderung des LJV – das Wort „insbesondere“ er-
gänzt. Der Satz lautet dann wie folgt: 

Verboten ist, Wild, insbesondere soweit es in seinem Bestand gefährdet oder be-

droht ist, (…) zu stören.“ 

 
§ 30 „Abschussregelung“ 
Absatz 5 wird dahingehend geändert, dass eine Beanstandung einer Abschussvereinbarung 
durch die Jagdbehörde nur bei erheblicher Beeinträchtigung der in Abs. 1 vorgegebenen 
Ziele möglich sein wird. 

Absatz 8, der unter bestimmten Voraussetzungen einen Mindestabschussplan für Schwarz-
wild (mit körperlichem Nachweis und – bei Nichterfüllung – mit Ordnungswidrigkeitsverfah-
ren) vorsah, wird gestrichen! 
 
§ 32 „Jagdschutz, Bekämpfung von Tierseuchen bei Wildtieren“ 
Der „Bestätigte Jagdaufseher“ bleibt – in modifizierter Form – erhalten! Die beabsichtigte 
Formulierung in Abs. 2 lautet: 

„Die jagdausübungsberechtigte Person hat sicherzustellen, dass die Durchführung 

unaufschiebbarer Maßnahmen des Jagdschutzes, insbesondere hinsichtlich kran-

ken, verletzten und verendeten Wildes, jederzeit gewährleistet ist. Sie kann hierzu 

geeignete und befähigte Personen (Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher) beauf-

tragen. Diese müssen im Besitz eines auf ihren Namen lautenden gültigen Jagd-

scheines sein und die erfolgreiche Ablegung einer von den Vereinigungen der Jäge-

rinnen und Jäger angebotenen Befähigungsprüfung nachweisen. Die Jagdaufsehe-

rinnen und Jagdaufseher sind der zuständigen Behörde zu benennen und von dieser 

zu bestätigen. Die benannte Person gilt als bestätigt, sofern die zuständige Behör-

de die Benennung nicht innerhalb von vier Wochen beanstandet.“ 

 



§ 33 „Verhinderung von vermeidbaren Schmerzen oder Leiden des Wildes“ 
Das in den Absätzen 3 und 4 vorgesehene „Aufnehmen von verletztem Wild“ soll nur mög-
lich sein, wenn der Jagdausübungsberechtigte zuvor informiert und ihm damit Gelegenheit 
gegeben wurde, selbst zu handeln. 
 
§ 35 „Wildfolge“ 
Das – nach dem Novellierungsentwurf mögliche – Mitführen einer Schusswaffe bei Über-
schreiten der Jagdbezirksgrenze soll nur dann erlaubt werden, wenn sich ein krankes Stück in 
Sichtweite niedertut und ein Fangschuss über die Grenze hinweg nicht möglich ist. 
 
§ 36 „Bereithaltung brauchbarer Jagdhunde“ 
Hier soll zusätzlich klargestellt werden, dass es sich bei der Ausbildung und Prüfung von 
Jagdhunden um befugte Jagdausübung handelt. 

In Abs. 2 soll klargestellt werden, dass die Feststellung der Brauchbarkeit ausschließlich den 
Verbänden der Jägerschaft (keinesfalls einzelnen Jägerinnen oder Jägern) obliegt. 
 
§ 44 „Jagdbehörden, Vereinigungen der Jägerinnen und Jäger“ 
In Anlehnung an den Vorschlag des LJV sollen folgende beiden Absätze 5 und 6 neu aufge-
nommen werden: 

„(5) Die Jagdbehörden arbeiten mit den auf Landesebene organisierten Vereini-

gungen der Jägerinnen und Jäger in allen Fragen von verbandspolitischem Interes-

se vertrauensvoll zusammen. Die Vereinigungen der Jägerinnen und Jäger sollen 

darüber hinaus in Fällen von grundsätzlicher Bedeutung bei jagdbehördlichen Ent-

scheidungen über Verstöße gegen § 3 Abs. 5 (Verstoß gegen Weidgerechtigkeit…) 

gehört werden. 

(6) Die oberste Jagdbehörde kann mit den Vereinigungen der Jägerinnen und Jäger 

sowie Dritten vertragliche Vereinbarungen über die Wahrnehmung von Dienstleis-

tungen im Zusammenhang mit dem Vollzug dieses Gesetzes abschließen.“ 

 
§ 45 „Landesjagdbeirat“ 
Der Landesjagdbeirat wird – in Anlehnung an die Forderung des LJV – künftig u.a. zusätzlich 
um einen Vertreter der Hegegemeinschaften sowie um einen weiteren Vertreter des LJV 
(somit künftig zwei LJV-Vertreter) erweitert. 
 
§ 46 „Jagdbeirat, Kreisjagdmeister/in“ 
Der Kreisjagdbeirat wird – in Anlehnung an die Forderung des LJV – künftig zusätzlich um 
einen Vertreter der Hegegemeinschaften erweitert. 
 
§ 48 „Ordnungswidrigkeiten“ 
In Absatz 2 Nr. 18 wird – entsprechend der Forderung des LJV – klargestellt, dass ordnungs-
widrig nur der handelt, der Hunde außerhalb der befugten Jagdausübung unbeaufsichtigt in 
einem Jagdbezirk laufen lässt. 
 
 



Zu unserer „Forderung nach Abschaffung der Jagdsteuer“ 
haben uns Ministerpräsident Beck und Ministerin Conrad fest zugesagt, dass die bereits im 
Mai 2009 in Trier angekündigte Regelung bis spätestens Ende Februar 2010 in Kraft treten 
wird. Demnach werden Kommunen – auch solche mit unausgeglichenem Haushalt – bei Ver-
zicht auf die Erhebung der Jagdsteuer von der Aufsichtsbehörde künftig nicht mehr gerügt, 
wenn sich die Jägerschaft – im Gegenzug – bereiterklärt, freiwillige Leistungen zugunsten der 
Allgemeinheit (z.B. Fallwildentsorgung) zu erbringen. 
 
Weiteres Vorgehen der Landesregierung 
Laut Ministerpräsident Beck geht die Vorlage zum Jagdgesetz noch im Februar 2010 der 
Staatskanzlei zu. Die Weiterleitung an den Ministerrat ist für Anfang März vorgesehen. 

 

 

Gensingen, im Februar 2010 


